



§31 KDG - Meldung von Verarbeitungstätigkeiten – Verfahrensverzeichnis
§ 31 Abs. 1 KDG - Jeder Verantwortliche führt ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die seiner Zuständigkeit unterliegen. Die unten folgende Übersicht dient der Schnellerfassung der Verarbeitungstätigkeiten. Je Verarbeitungstätigkeit ist ein vollständiges Formular „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ auszufüllen.
Nach § 31 Abs. 1 KDG sind zu jedem automatisierten Verfahren unter anderem die Zweckbestimmung und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung anzugeben. Ein automatisiertes Verfahren umfasst sämtliche Programme oder Programmteile, mit denen die Daten verarbeitende Stelle personenbezogene Daten aufgrund einer bestimmten Rechtsgrundlage für einen bestimmten Zweck verarbeitet.
Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten und auf Anfrage der Datenschutzaufsicht das vollständige Verzeichnis zur Verfügung.

	Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen
	Name und Kontaktdaten des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten

	Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg
Münzgasse 1
79098 Freiburg

	Thomas Maier
thomas.maier@ordinariat-freiburg.de

	Die Angaben gelten für folgende Schularten
[bookmark: Text1]     
und sinngemäß für
[bookmark: Text2]die flexible Nachmittagsbetreuung     
[bookmark: Text3]den Hort an der Schule     

Bitte individuell entsprechend der örtlichen Angebotssituation anpassen/ ergänzen
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	[bookmark: Betreff][bookmark: Briefbeginn]Nr.
	Zweck
	Kategorien betroffener Personen
	Datenkategorien
	Rechtsgrundlage
	Empfänger (intern/ extern)
	Löschfrist
	Techn. u. organis. Maßnahmen (TOM)*
	Datum

	
	Allgemein
	
	

	
	Bei Einsatz eines Videokonferenzsystems 
[bookmark: _GoBack]z.B. Durchführung von Unterricht, Dienstbesprechungen, Gremiensitzungen, Einstellungsgespräche
	Beteiligte Personen, z.B. Schülerinnen und Schüler, Mitarbeitende, Gremienmitglieder; Bewerberinnen
	Vorname, Name, E-Mailadresse, Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte-Hardwareinformationen
Bei Einwahl mit dem Telefon: Angabe zur eingehenden und ausgehenden Rufnummer, Ländername, Start- und Endzeit. Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie z.B. die IP-Adresse des Geräts gespeichert werden
	Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, § 6 Abs. 1 d) KDG,
Erfüllung eines Vertrages, Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, § 6 Abs. 1 c KDG
Aufgabe im kirchlichen Interesse; § 6 1 lit. f) KDG,
	Organisatorinnen/ Organisatoren,
Anbieter des Video-konferenzsystems
	Ggfs. Speicherung durch Anbieter und Löschung entsprechend der jeweiligen Bestimmungen
	
	Muster:
Juli 2021

	
	Betrieb einer Homepage zur Außendarstellung der kirchlichen Einrichtung
	Schülerinnen und Schüler, Mitarbeitende, Lieferanten, Kunden/ Nutzer, Interessenten, Bewerber
	Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte-Hardwareinformationen, ggfs. Nutzerverhalten und Standort des Besuchers
	§ 6 Abs. 1 lit. g) KDG
	Provider
	
	
	Muster:
Juli 2021

	
	Vertrieb eines Newsletters z.B. zur Werbung für Angebote
	Interessenten
	Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte-Hardwareinformationen
	§ 6 Abs. 1 lit. b) KDG (Einwilligung)
	
	Nach Widerruf der Einwilligung oder Widerruf für das Informationsangebot
	
	Muster:
Juli 2021

	
	Bewerbungsverfahren für ein Beschäftigungsverhältnis
	Bewerberinnen und Bewerber
	Name, Vorname, Kontaktdaten
	§ 53 KDG
	Im Bewerbungsprozess Beteiligte
	6 Monate nach Eingang bei erfolgloser Bewerbung
oder
Bei Einstellung Übergabe Daten an Pers. abteilung, ansonsten Verbleib im Bewerberpool solange Einverständnis des/der Betroffenen vorliegt
	
	Muster:
Juli 2021

	
	Im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens; ggfs. während eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses; Prüfung des erweiterten Führungszeugnisses
	Bewerberinnen und Bewerber, Mitarbeitende
	Name, Vorname, Funktion
	Von der Deutschen Bischofskonferenz erlassene Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen (RO-Prävention) und
Der entsprechenden Ausführungsverordnung (AROPräv)
	Beteiligte im vorgeschriebenen Prozess
	
	
	Muster:
Juli 2021

	
	Arbeitszeiterfassung
	Mitarbeitende
	Name, Vorname, Arbeitszeit Soll und –Ist
	Arbeitsvertrag
	Mitarbeitende, Vorgesetze.
	Betreffendes Kalenderjahr + 2 Jahre
	
	Muster:
Juli 2021

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	Schülerbezogen
	
	
	
	
	
	
	

	
	Anmeldeformular
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort, Anschrift Erziehungsberechtigte, Sorgerechtsstatus, Adresse , Kontaktdaten, Konfession, gewünschtes Schulprofil, gewünschtes Betreuungsangebot, Geschwisterkinder, Bezug zur Bildungseinrichtung
	Vertrag, Gesetz
	Eltern, Schulverwaltung
	Wenn es nicht zu einem Schulbesuch kommt:
Zum Beginn des Schuljahres 
Wenn es zu einem Schulbesuch kommt:
Nach Beendigung Schulbesuch
	

Schredder; 

Daten werden in Schulverwaltungsprogramm übernommen
	

	
	Aufnahmeprotokoll (im Vorfeld Schulvertrag) 
	Schülerinnen und Schüler
	w.o.+ Gesundheitsdaten
	Vertrag
	Schulverwaltung
	Wenn es nicht zu einem Schulbesuch kommt:
Zum Beginn des Schuljahres 
Wenn es zu einem Schulbesuch kommt:
Nach Beendigung des Schulbesuches
	




Daten werden in Schulverwaltungsprogramm übernommen
	

	
	Schulvertrag
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Kontaktdaten, Fahrschüler (ÖPNV), Geschlecht, Geburtsort, Geburtsland, Staatsangehörigkeit, Erziehungsberechtigte
	Aufnahmevertrag
	Eltern, Schulverwaltung
	60 Jahre nach Beendigung des Schulbesuches
	
	

	
	Schulstatistik
	Schülerinnen und Schüler
	Datenkatalog der amtlichen Schulstatistik
	Gesetz, 
VwV KM zur Datenverarbeitung für statistische Erhebungen	
	Stat. Landesamt, Schulstiftung, Evgl. Oberkirchenrat
	
	
	

	
	Info an abgebende Schule
	Schülerinnen und Schüler
	Name Schüler, Anschrift Erziehungsberechtigte, Daten, die für die Erfüllung der päd. Aufgaben erforderlich sind.
	Gesetz
	Abgebende Schule 
	Nach dem Ende des jeweils nächsten Schuljahres
	
	

	
	Info an aufnehmende Schule
	Schülerinnen und Schüler
	Name Schüler, Anschrift Erziehungsberechtigte
	Gesetz
	Aufnehmende Schule
	Nach dem Ende des jeweils nächsten Schuljahres
	
	

	
	Beobachtungsliste
	Schülerinnen und Schüler, Fördernotwendigkeiten
	Schülerin, Schüler
	Schulgesetz, VV KuMi Verabreichung von Medikamenten, VwV Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und Behinderungen
	Schulleitungsteam
	Nach Beendigung des Schulbesuches
	Schulverwaltungsprogramm; Zugriff Schulleitung, Direktionssekretariat
	

	
	Fotografieren, Filmen für Homepage, Zeitung, Jahrbuch, 
	Schülerinnen und Schüler, Lehrer
	Bilder
	Einwilligung
	Betreuer Homepage, Redaktion Jahrbuch, Zeitungsredaktion
	Schriftliche Einwilligungserklärungen zur Veröffentlichung von Fotos auf der Homepage fünf Jahre nach der Herausnahme aus der Homepage
	
	

	
	Fotografieren Werbeflyer
	Schülerinnen und Schüler, Lehrer
	Bilder
	Einwilligung
	Redaktion; Druckerei
	Schriftliche Einwilligungserklärungen zur Veröffentlichung von Fotos fünf Jahre nach der Herausgabe des Werbeflyers
	
	

	
	Foto für Schülerausweis, Bibliotheksausweis; erforderlich für schulische Zwecke
	Schülerinnen und Schüler
	Bilder, Name, Vorname, Klasse
	Schulvertrag
	Fotograf
	Nach Ablauf des Dokumentes
	
	

	
	Abschluss Schülerzusatzversicherung
	Schülerinnen und Schüler
	Namen Schülerinnen, Schüler, Anschrift
	Einwilligung
	Schulsekretariat, Familien
	Nach Beendigung des Schuljahres
	
	

	
	Außerunterrichtliche Veranstaltungen oder unterrichtliche Veranstaltungen
	Schülerinnen und Schüler
	Namen Schülerinnen, Schüler, Geburtsdatum, Anschrift, Gesundheitsdaten, Anschrift Erziehungsberechtigte
	Gesetz
	Reiseveranstalter; Beherbergungsbetrieb, sonst. Unternehmen, Schulstiftung
	Nach erfolgter Abrechnung
	
	

	
	Schülerbeförderung
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Anschrift, Geburtsdatum
	Gesetz
	Schulverwaltung, Landratsamt
	5 Jahre nach Ablauf des maßgeblichen Jahres
	
	

	
	Schulgeldzahlung
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Anschrift, Name, Anschrift Erziehungsberechtiget, Bankverbindung, Geschwisterkinder
	Vertrag
	Schulverwaltung, Schulstiftung
	10 Jahre nach Beendigung des Schulbesuches
	
	

	
	Klassenlisten bei den Lehrkräften
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Anschrift, Geburtsdatum, Kontaktdaten
	Gesetz
	Lehrkräfte
	Nach dem Ende des jeweils nächsten des Schuljahres
	
	

	
	Klassenlisten
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Anschrift, Geburtsdatum, Kontaktdaten
	Einwilligung
	Eltern und Schüler
	Nach Beendigung des Schuljahres
	
	

	
	Klassenlisten
	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte
	Name, Anschrift Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte
	Einwilligung
	Klassenpflegschaft (Ebene Klasse)
	Nach Beendigung des Schuljahres (Verantwortung vollständig bei Klassenpflegschaft) 
	
	

	
	Elternliste
	Gewählte Vertreter der Erziehungsberechtigten
	Name, Anschrift, Kontaktdaten der gewählten Erziehungsberechtigten 
	Gesetz
	Elternbeirat (Ebene Schule), Schulverwaltung, RP, Schulstiftung
	Nach Beendigung Amtszeit Klassenpflegschaftsvorsitzende
	
	

	
	Weitergabe von Namen der Abiturientinnen/ -en an die Zeitung zur Veröffentlichung
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Wohnort
	Einwilligung
	Zeitungsredaktion
	Nach Ende des Schuljahres
	
	

	
	Weitergabe von Namen zur Prüfung/ Verleihung von Auszeichnungen
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Anschrift
	§ 6 Abs. 2 lit. c KDG
	Kommunen, Unternehmen, Verbände, Vereine
	Nach Ende des Schuljahres
	
	

	
	Beurteilung für die Vergabe von Stipendien
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Anschrift, fachliche, persönliche Eignung
	§ 6 Abs. 2 lit. c KDG
	Entscheider über die Vergabe von Stipendien
	Nach Ende des Schuljahres
	
	

	
	Freiwillige Berufsorientierung, Trainings
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Anschrift
	Einwilligung
	Banken, Versicherungen
	Nach Ende des Schuljahres
	
	

	
	Weitergabe von Namen an Kirchengemeinden zur Vorbereitung der Firmung oder Konfirmation
	Kath. und evang. Schülerinnen und Schüler
	Name, Anschrift
	Einwilligung
	Anfragendes Pfarrsekretariat 
	Nach Ende des Schuljahres
	
	

	
	Einschätzung zu Schul-, Bildungsverlauf 
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Anschrift, Bildungsverlauf, allgemeine Auffälligkeiten
	Einwilligung
	Klinik
	Nach dem Ende des jeweils nächsten des Schuljahres
	
	

	
	Stundenplan (Zuordnung von Lehrerinnen/ Lehrern zu Klassen)
	Lehrerinnen und Lehrer
	Name, Unterrichtsfach, Vertretung
	Arbeitsvertrag, beamtenrechtliche Dienstaufgaben
	Lehrer, Schüler
	1 Jahr nachdem der letzte betroffene Schüler die Schule verlassen hat. 
	Bei digitaler Ausführung:
Individuelle Zugangsberechtigung durch Passwort
	

	
	Vertretungsplan
	Lehrer, Schüler
	Name, Schulfach
	Gesetz
	Schulverwaltung, Schulleitung, Vertretungsplaner
	1 Jahr nachdem der letzte betroffene Schüler die Schule verlassen hat
	Stundenplanprogramm: Wird nach 2 Tagen nicht mehr angezeigt, Datei wird archiviert
	

	
	Vertretungsplan
	Lehrer, Schüler
	Name, Schulfach
	Gesetz
	Schulverwaltung, Schulleitung, Vertretungsplaner, vertretende Lehrer, Schulklasse für den Bereich der Klasse
	2 Tage nach dem jeweiligen Tag
	Stundenplanprogramm: Wird nach 2 Tagen nicht mehr angezeigt, Datei wird archiviert
	

	
	Klassenbuch
	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
	Name, 
	Gesetz
	Lehrer, Schulverwaltung
	Nach Ablauf der jeweils folgenden 5 Schuljahre 
	Liegt während des Klassenbetriebes im Klassenzimmer; anschließend in einem frei zugänglichen Bereich im Flur
	

	
	Brandschutzliste
	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
	Name
	Gesetz
	Lehrer, Schulverwaltung
	Wenn außerhalb des Klassenbuches, nach dem Ende des Schuljahres; ansonsten Löschfrist für Klassenbuch
	
	

	
	Notenlisten, Klassenarbeiten, Abschlusszeugnisse
	Name, Geburtsdatum
	Noten
	Gesetz
	Schulverwaltung
	Klassenarbeiten, Klausuren und Notenlisten nach dem Ende des jeweils nächsten Schuljahres, soweit keine Rechtsmittel eingelegt wurden;
Prüfungsarbeiten nach 5 Jahren, sofern keine Rechtsmittel eingelegt wurden.
Unterlagen, die für eine Zweitschrift eines Abschlusszeugnisses oder für einen Nachweis über die Beendigung der Schulausbildung wichtig sind 60 Jahre 
	
	

	
	Notenlisten (Grunddaten aus Sekretariat)
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Vorname
	Notengebungsverordnung
	Lehrerinnen und Lehrer
	Nach dem Ende des jeweils nächsten Schuljahres, soweit keine Rechtsmittel eingelegt wurden
	
	

	
	Entschuldigungen (Eltern, ärztliche Atteste)
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Vorname, Daten Abwesenheit, Grund
	Gesetz
	Lehrerinnen und Lehrer
	Nach dem Ende des jeweils nächsten des Schuljahres
	
	

	
	Mails von Eltern
	Schülerinnen und Schüler
	Verschiedene
	Mail der Eltern ist konkludente Einwilligung
	Lehrerinnen und Lehrer
	Nach dem Ende des jeweils nächsten des Schuljahres
	
	

	
	Außerunterrichtliche Veranstaltungen
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Vorname, Kontaktdaten Erziehungsberechtigte, ggfs. Gesundheitsdaten
	Gesetz
	Lehrerinnen und Lehrer, Begleitpersonen
	Nach Ende des Schuljahres
	
	

	
	Notizen
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Vorname, 
	Gesetz
	Lehrerinnen und Lehrer
	Nach dem Ende des jeweils nächsten des Schuljahres
	Abschließbarer Schrank, Dienstanweisung Nutzung Endgeräte
	

	
	Compassion
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Vorname, Kontaktdaten
	Vertrag
	Lehrerinnen und Lehrer, Betreuungspersonen
	Nach dem Ende des jeweils nächsten des Schuljahres
	
	

	
	Bogy (Berufspraktikum
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Vorname, Kontaktdaten
	Gesetz
	Lehrerinnen und Lehrer, Betreuungspersonen
	Nach dem Ende des jeweils nächsten des Schuljahres
	
	

	
	Meldungen an staatliche Stellen
	Schülerinnen und Schüler
	Name, Vorname, weitere im Einzelfall notwendige Daten 
	Gesetz
	Schulaufsichtsbehörde, Jugendamt, Gesundheitsamt
	Je nach Einzelfall
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	MA-bezogen
	
	
	
	
	
	
	

	
	Beurteilung
	Lehrer, MA Schule
	Name, Funktion, Dienstbezeichnung, 
	Vertrag; bei Beamtengesetz
	Schulleitung, Schulstiftung, staatliche Behörden
	Ein Jahr nach Beendigung des Arbeits- Dienstverhältnisses
	
	

	
	Lehrerliste
	Lehrer
	Name, Funktion, Anschrift, Kontaktdaten
	Vertrag, bei Beamtengesetz
	Lehrerkollegium, Schulverwaltung
	Nach Ende des Schuljahres
	Liste wird in Schulverwaltungsprogramm (z.B. Atlantis) geführt, Ausdruck für Kollegium (nur für Dienstgebrauch)
	

	
	Weitergabe von pbD an MAV
	Mitarbeitende
	Alle für Beteiligung relevanten Daten
	MAVO
	MAV
	
	
	

	
	VÖ Lehrkräfte auf homepage 
	Lehrerinnen und Lehrer
	Name, akad. Titel, Dienstbezeichnung, Unterrichtsfächer
	Vertrag, bei Beamten Gesetz
	Öffentlichkeit
	Nach Verlassen der Schule
	
	

	
	Infoheft (Übersicht Funktionsträger)
	Funktionsträger
	Name, Kontaktdaten
	Vertrag
	Neue Schülerinnen, Schüler
	Nach Ende Schuljahr
	
	

	
	Ausbildung
	Referendare
	Name, Kontaktdaten
	Gesetz
	Landeslehrerprüfungsamt, Schulverwaltung, Schulleitung
	Nach Beendigung der Ausbildung
	
	

	
	Schulstatistik
	Lehrerinnen und Lehrer
	Name, Vorname, Geburtsdatum, 
	Gesetz
	Stat. Landesamt, Schulstiftung, Evgl. Oberkirchenrat
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



*Zur Übersicht der technischen und organisatorischen Maßnahmen sh. „Übersicht TOM_2018_11_02“
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